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Zur Bedeutung der wohnungsnahen Aussenräume

No house is an island
Wohnen macht nicht an der Wohnungstüre halt. Nur: Allzu oft
stehen Gebäude wie Kühe auf der Wiese und man tritt aus der Intimität

der Wohnung übergangslos in eine unbestimmte Öffentlichkeit,

ja einen potentiell feindlichen Bereich. Dabei ist der Übergang vom

Privaten ins Öffentliche für die Qualität einer Bebauung ausschlaggebend.
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Von Jacques Blumer/Atelier5

«No house is an island» – das Originalzitat
lautet leicht anders: «No man is an island»

schrieb der englische Schriftsteller und
Dichter John Donne 1624. Kein Mensch ist
eine Insel. Jeder ist Teil einer Gesellschaft.
Es gibt da immer den anderen, dem man
sich zuwendet und mit dem man spricht.
BeiHäusern –oderauchWohnungen – istes

nichtanders.Auchdagibtes dasGegenüber
und dazwischen den Raum, der sie verbindet

unddafür geeignetseinmuss. Über diesen

Raum,der ausserhalb derWohnung, des

Hauses liegt und der von diesen doch nicht
getrennt werden kann, soll hier die Rede

sein.

Zwischen «privat» und «öffentlich»
Das Thema sind die wohnungsnahen
Aussenräume.Deshalbmuss vorerst etwas zum
Wohnen gesagt werden: Wohnen ist eine
existentielle Gegebenheit,derdas Haus
beziehungsweise dieWohnung Rechnung
tragen muss. Wohnen heisst an einem
geschützten Ort fürsich und mitden anderen
sein. Das «für sich sein» und das «mit den
anderen sein» verlangt eine unterschiedliche

Ausbildung der bewohntenRäume.Die

Wohnunggibt Schutz und schafft den Rahmen

für das sozialeVerhalten ihrer Bewohner.

Mathias Müller-Götz hat es so formuliert:

«Wohnenumfasstdieunmittelbarsten
Bedürfnisse des Menschen und gibt Raum
für die intimsten Handlungen. Gleichzeitig
istWohnen aberaucheinsozialerVorgang.»

Haus und Wohnung sind primär
Gebrauchsgegenstände, weder Skulptur noch
Ausstellungsraum. Die Wohnung selber ist
eine Folge verschiedener Aufenthaltsbereiche

von unterschiedlicher Öffentlichkeit.
Das istaber nichtalles. Ein Haus, eine Wohnung

werden betreten und verlassen. Das
Aussenwirdzum Innen,das Innenerweitert
sichnachaussen. Öffentlichkeit und Privatheit

finden ihren Niederschlag sowohl in
der räumlichen Organisation der Wohnungen

als auch in ihrer Einbindung in eine
Gesamtanlage. Der Wohnraum ist öffentlicher

als die einzelnen Zimmer. Das
Treppenhaus, derVorhofsind öffentlicheralsdie
Wohnung. Die Gasse ist öffentlicher als der
Vorhof, der Platz öffentlicher als die Gasse

usw. Die Schlüsselbegriffe sind«öffentlich»

und«privat» sowie«Abstufung» und«Übergang

» Gefragt ist eineangemessene Ausbildung

von klarbestimmtenTerritorien inder
eigentlichen Wohnung, in den angrenzenden

Aussenräumen und darüber hinaus.

Übergangslos ins Feindesland

Ausgehend von der Zelle Wohnung gibt es
zum einen den Übergang ausderWohnung
als privates Territorium in einen privaten,

geschützten Aussenraum, sei dies der Garten,

die Terrasse, die Loggia oder der
Balkon. Dassind Pufferzonen,welchedie
Wohnung als Intimbereichschützensollen.Wird
aufdieseprivaten,abgegrenztenTerritorien
verzichtet– und dies ist heuteoft der Fall –,

sind die Konflikte vorprogrammiert. Die
Wohnung wird zum Ausstellungsraum und
Jagdobjekt für Voyeure. Dann müssen
Vorhänge und Blumentöpfe her, um ein
Minimum an Privatheit zu erreichen: ein
kläglicher Versuch, den Architekten und seine
Fehler zu retten.

Zum anderen gibt es den Übergang in
den öffentlichenRaum.DenAustrittaufdas
Treppenhaus,dieGasse,denHof, die Strasse.

Der Architekt Aldo van Eyck spricht von
der «doorstep situation» Voraussetzung ist
allerdings, dass ein nächst höherer, räumlich

gefasster öffentlicher Raum auch
existiert und eine entsprechende Qualität
aufweist. Hier liegt vieles im Argen. Nur allzu
oft stehen Gebäude wie Küheauf derWiese
und man tritt aus der Intimität der
Wohnung oder des Hauses übergangslos und
direkt in eine unbestimmte Öffentlichkeit,
einen amorphen, potentiell «feindlichen»

Bereich.Fürdiesen trägt manals Anwohner
auch keine Verantwortung, denn er kann
nichtals Ausdehnung des eigenenTurfs
angesehen werden.Wozudas führt,kann man
besondersdeutlich in denunzähligen,oft in
Verruf gekommenen Grossüberbauungen
des ausgehenden letzten Jahrhunderts
beobachten, und das nicht nur in den Ban-

FeineAbstufungen:
Übergang vom Privaten
zum Öffentlichen.

Der gemeinschaftlich
genutzte Hof als Übergang
in den öffentlichenRaum:
immer noch ein brauchbares
Rezept.
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Der Mensch hat ein Bedürfnis
nach Initimität– dem müssen dieprivaten
Aussenräume Rechnung tragen.

lieues von Paris oder dem MärkischenViertel

in Berlin. Heute ist diese triste Situation
in den lediglich schickeren, nicht ganz
verständlich als urban bezeichneten
Gesamtprojektenauch nichtbessergeworden.

Das Was istzwingend
Die Wohnung und das Haus sind also
immer Teil eines über sie hinausreichenden
Kontextes.Der Übergang in die angrenzenden

Aussenräume und deren räumliche

dannöffentlichenBereich. DerÜbergang ist
gezwungenermassenweich, sollte abervon
innen nach aussen kontrollierbar sein. Dafür

gibt es typische Lösungen: zum Beispiel
den kleinen Vorgarten mit dem dahinter
angehobenen Erdgeschoss. Es gibt den
grösseren abgegrenzten Hausvorgarten
oder den Vorhof. Dazwischen findet man
vieleHybridformen.Schwierig tunsich viele

mitdemTreppenhaus imWohnblock.Um
daraus einen der Wohnung vorgelagerten,
halböffentlichen Bereich zu machen,
braucht es Platz und Licht. Die heute oft
vollständig innen liegendenTreppenhäuser
werden trotz plastischerAkrobatik der
Treppenläufe keine halböffentlichen
Aufenthaltsbereiche.Undverstärkt gilt dies für die
immer wiederanzutreffenden, schlicht
unbrauchbaren hotelartigenZugangskorridore

zu denWohnungen.
Nun hatsich dieTypologie der Wohnungen

in letzter Zeit geändert. Das hat auch
die Ausbildung der wohnungsnahen
Aussenräume beeinflusst.Geblieben sind
allerdings die grundsätzlichen Ansprüche an
diese: der Schutz der wohnungsnahen
privatenAussenräumeundder Übergangscharakter

der Aussenräume, die zum öffentlichen

Raum überleiten. Geblieben ist auch
der Anspruch, mit den Bauten in einem Fi-gur-

Grund-Verhältnis einen geformten
öffentlichen Raum entstehen zu lassen. Und
dieser kann nicht eine mehr oder weniger
durchwegte,bepflanzteodersonstwie
landschaftsgestaltete grüneFlächesein.Um
abschliessend Mathias Müller-Götz noch einmal

zu zitieren: «Eine gute Wohnung wie
eine gute Siedlung zeichnet also aus, die
feineAbstufungvon verschiedenenGraden
der Privatheit zur Öffentlichkeit abzubilden.

»

Anzeige

undsoziale Ausbildungsind für dieQualität
einer Bebauungausschlaggebend. Eineder
traditionellen Schichtungen – die Randbebauung

mit Terrassen und Balkonen, ein
innen liegender gemeinschaftlich genutzter
Hof, Vorgartenbereiche zur Strasse und
dann dieStrasse – ist weiterhin ein brauchbares

Rezept.Dasselbegilt für dieGebäudezeile

mit privatem Garten, Vorgarten oder
Vorhof an der Gasse oder Quartierstrasse.
SolcheSchichtungenkenntman in mannigfaltigen

Abwandlungen fast als Norm im
historischen Städtebau. Noch heute finden
sich in gutenWohnbebauungen neue
Interpretationen dieser Grundtypen.DasWas ist
zwingend.DasWiekann recht unterschiedlich

sein.
Sichersindeinfache Rezepte inArchitektur

und Städtebau in der Regel fragwürdig.
Trotzdem können unserer Meinung nach
fürdieAusbildungwohnungsnaherAussenräume

durchaus gültige Forderungen
gestellt werden. Nehmen wir den Fall des
privaten Aussenraumes: Hier ist der Begriff
« privat» wichtig. Dies nicht im Sinn von
«besitzen» sondern imSinnvon «geschützt
sein» Dasgilt fürdenGartenwiedieTerrasse

oder den Balkon.EinGarten, in denman
überall hineinschauen und bis ins Hausinnere

sehen kann, taugt ebenso wenig wie
die ungeschützte Terrasse oder der
exponierte Balkon. Diese Aussenräume sind vor
Einblicken abzuschirmen und sollen auch
akustisch nicht zur Bühne werden.Wie
bereits der Soziologe Hans Bahrdt bemerkte,
ist die geschützte Privatheiteine Voraussetzung

für die ungezwungene Teilnahme an
der Gemeinschaft.

Die grundsätzlichen Ansprüche
sind geblieben
Der andereklassische Fall ist derHaus-oder
Wohnungszugang. Hier geht es um den
Übergang ineinen zuerst halbprivaten und

Ganz schön grün!

Der hierabgedruckteText erschien zuerst in «Wohnstadt
Bern» Ausgabe17,April2010. www.bern.ch/wohnstadt
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